Rahmenvertrag
uber die kurzzeitpflegerische Versorgung
gem. § 75 SGB XI
far die Freie und Hansestadt Hamburg
vom 6. Januar 1999

zwischen

e der AOK Hamburg -, zugleich fir die Bundesknappschaft, Verwaltungsstelle Hannover

e dem BKK-Landesverband Nord, zugleich fiir die Pflegekasse fir den Gartenbau, in
Wahrnehmung der Aufgabe eines Landesverbandes flr die Landwirtschaftliche Pfle-
geversicherung

e der Innungskrankenkasse Hamburg

e der See-Pflegekasse, Hamburg

e dem Verband der Angestellten-Krankenkassen e.V., Landesvertretung Hamburg

e dem Arbeiter-Ersatzkassenverband e.V., Landesvertretung Hamburg,

e dem Verband der privaten Krankenversicherungen e.V.,

handelnd als Landesverbande der Pflegekassen

unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung, Hamburg

und
e der Behorde fUr Arbeit, Gesundheit und Soziales

und

e der Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Hamburg e.V.,

e dem Bundesverband privater Alten- und Pflegeheime und sozialer Dienste e.V., Lan-
desvertretung Hamburg,

e dem Caritasverband fur Hamburg e.V.,

e dem Deutschen Paritatischen Wohlfahrtsverband, Landesverband Hamburg e.V.,

e dem Deutschen Roten Kreuz, Landesverband Hamburg e.V.,

e dem Diakonischen Werk Hamburg, Landesverband der Inneren Mission e.V.,

e pflegen&wohnen



Praambel

Zur Sicherstellung der Kurzzeitpflege im Rahmen der sozialen Pflegeversicherung
schlieBen die Vertragspartner auf Landesebene diesen Rahmenvertrag geman § 75
Abs. 1 SGB Xl vorbehaltlich der Regelungen auf Bundesebene ab 1.1.2000 in Bezug

auf behandlungspflegerische Leistungen.



Abschnitt |

- Inhalt der allgemeinen Pflegeleistungen sowie Abgrenzung
zwischen den allgemeinen Pflegeleistungen,
den Leistungen bei Unterkunft und Verpflegung
und den Zusatzleistungen -

gemaB § 75 Abs. 2 Nr. 1 SGB XI

§1
Inhalt der Pflegeleistungen, der sozialen Betreuung und der Behand-
lungspflege (allgemeine Pflegeleistungen)

(1) Inhalt der Pflegeleistungen sind die im Einzelfall erforderlichen Hilfen zur Unterstit-
zung, zur teilweisen oder zur vollstdndigen Ubernahme der Aktivitaten im Ablauf des
taglichen Lebens oder zur Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenstan-
digen Durchfihrung der Aktivitaten. Die Hilfen sollen diejenigen MaBnahmen enthalten,
die Pflegebedurftigkeit mindern sowie einer Verschlimmerung der Pflegebedrftigkeit
und der Entstehung von Sekundéarerkrankungen vorbeugen.

(2) Die Durchfihrung und Organisation der Pflege richten sich nach dem allgemeinen
Stand der medizinisch-pflegerischen Erkenntnisse. Die Pflegeleistungen sind in Form
der aktivierenden Pflege unter Beachtung der Qualitatsvereinbarung nach § 80 SGB XI
zu erbringen.

(3) Zu den Pflegeleistungen gehéren je nach Einzelfall folgende Hilfen:
Hilfen bei der Korperpflege
Ziele der Korperpflege

Die kérperliche Pflege orientiert sich an den persénlichen Gewohnheiten des Pflegebe-
durftigen. Die Intimsphare ist zu schitzen. Die Pflegekraft unterstitzt den selbstver-
stéandlichen Umgang mit dem Thema ,Ausscheiden/Ausscheidungen®.

Die Korperpflege umfaf3t:

— das Waschen, Duschen und Baden;
dies beinhaltet ggf. auch den Einsatz von Hilfsmitteln, den Transport zur Waschge-
legenheit, das Schneiden von Fingernageln, das Haarewaschen und -trocknen,
Hautpflege, Pneumonie- und Dekubitusprophylaxe, sowie bei Bedarf die Kontakther-
stellung fur die FuBpflege und zum/zur Friseur/in.

— die Zahnpflege;
diese umfaBt insbesondere das Zahneputzen, die Prothesenversorgung, die Mund-
hygiene, Soor- und Parotitisprophylaxe,



— das Kadmmen;
einschl. Herrichten der Tagesfrisur,

— das Rasieren;
einschl. der Gesichtspflege,

— Darm- oder Blasenentleerung;
einschl. der Pflege bei der Katheter- und Urinalversorgung sowie Pflege bei der phy-
siologischen Blasen- und Darmentleerung, Kontinenztraining, Obstipationsprophyla-
xe, Teilwaschen einschl. der Hautpflege, ggf. Wechseln der Wasche. Bei Ausschei-
dungsproblemen regt die Pflegekraft eine arztliche Abklarung an.

Hilfen bei der Ernahrung
Ziele der Ernahrung

Eine ausgewogene Ernahrung (einschl. notwendiger Diatkost (s. Protokollnotiz1)) ist
anzustreben. Der Pflegebedirftige ist bei der Essens- und Getrankeauswahl sowie bei
Problemen der Nahrungsaufnahme zu beraten. Zur selbsténdigen Nahrungsaufnahme
ist der Einsatz von speziellen Hilfsmitteln zu férdern und zu ihrem Gebrauch anzuleiten.
Bei Nahrungsverweigerung ist ein differenzierter Umgang mit den zugrunde liegenden
Problemen erforderlich.

Die Erndhrung umfaft:

— das mundgerechte Zubereiten der Nahrung sowie die Unterstitzung bei der Auf-
nahme der Nahrung; hierzu gehéren alle Tatigkeiten, die der unmittelbaren Vorberei-
tung dienen und die die Aufnahme von fester und flissiger Nahrung erméglichen, z.
B. portionsgerechte Vorgabe, Umgang mit Besteck.

— HygienemaBnahmen wie z. B. Mundpflege, Handewaschen, Saubern/Wechseln der
Kleidung.

Hilfen bei der Mobilitat

Ziele der Mobilitat

Ziel der Mobilitat ist u. a. die Férderung der Beweglichkeit, der Abbau UberschieBenden

Bewegungsdrangs sowie der Schutz vor Selbst- und Fremdgefahrdung. Die Anwen-

dung angemessener Hilfsmittel dient dem Ausgleich von Bewegungsdefiziten.

Beim Zubettgehen und Aufstehen sind Schlafgewohnheiten und Ruhebedirfnisse zu
bertcksichtigen und stérende Einflisse mdglichst zu reduzieren oder zu beseitigen.



Die Mobilitat umfaf3t:

— das Aufstehen und Zubettgehen sowie das Betten und Lagern;
das Aufstehen und Zubettgehen beinhaltet auch Hilfestellung beim An- und Ablegen
von Korperersatzstiicken wie Prothesen. Das Betten und Lagern umfaf3t alle Maf3-
nahmen, die dem Pflegebedurftigen das kérper- und situationsgerechte Liegen und
Sitzen ermdglichen, Sekundarerkrankungen wie Kontraktur vorbeugen und Selb-
standigkeit unterstiitzen. Dazu gehért auch der Gebrauch sachgerechter Lagerungs-
hilfen und sonstiger Hilfsmittel.

— das Gehen, Stehen, Treppensteigen;
dazu gehort beispielsweise die Ermunterung und Hilfestellung bei bettlagerigen oder
auf den Rollstuhl angewiesenen Pflegebedurftigen zum Aufstehen und sich zu be-
wegen, z. B. im Zimmer, in den Gemeinschaftsrdumen und im AuBengelande.

— das Verlassen und Wiederaufsuchen der Pflegeeinrichtung;
dabei sind solche Verrichtungen auBBerhalb der Pflegeeinrichtung zu unterstitzen,
die flr die Aufrechterhaltung der Lebensflihrung notwendig sind und das persénliche
Erscheinen des Pflegebedirftigen erfordern (z. B. Organisieren und Planen des
Zahnarztbesuches).

— das An- und Auskleiden;
dies umfaB3t auch ein An- und Ausziehtraining.

(4) Soziale Betreuung

Durch Leistungen der sozialen Betreuung soll die Pflegeeinrichtung fir die Pflegebe-
durftigen einen Lebensraum gestalten, der ihnen die Flihrung eines selbstandigen und
selbstbestimmten Lebens erméglicht sowie zur Teilnahme am Leben in der Gemein-
schaft innerhalb und auBBerhalb der Einrichtung beitragt. Hilfebedarf bei der persénli-
chen Lebensfihrung und bei der Gestaltung des Alltages nach eigenen Vorstellungen
soll durch Leistungen der sozialen Betreuung ausgeglichen werden, soweit dies nicht
durch das soziale Umfeld (z.B. Angehdrige) geschehen kann.

Zur sozialen Betreuung gehdrt u.a. -wenn dies im Einzelfall notwendig ist- auch die
Verwaltung kleiner Geldbetrage, die Hilfe bei der Beantragung von Sozialleistungen
und die Mitarbeit bei der Einrichtung von Betreuungen.

Ziel ist es insbesondere, im Rahmen eines ganzheitlichen Pflegekonzeptes
Vereinsamung, Apathie, Depression und Immobilitdt zu vermeiden und dadurch einer
Verschlimmerung der Pflegebedirftigkeit vorzubeugen beziehungsweise die bestehen-
de Pflegebedurftigkeit zu mindern.

In diesem Sinne dienen die Leistungen im Rahmen der sozialen Betreuung im Rahmen
des ganzheitlichen Pflegekonzeptes der Orientierung zur Zeit, zum Ort, zur Person, der
Gestaltung des persdénlichen Alltags und einem Leben in der Gemeinschaft, der Bewal-
tigung von Lebenskrisen, der Unterstiitzung bei der Erledigung persénlicher Angele-
genheiten und der Begleitung Sterbender.



(5) Behandlungspflege

Neben den pflegebedingten Leistungen und der sozialen Betreuung erbringen die Pfle-
geeinrichtungen in der Zeit vom 01.07.1996 bis zum 31.12.1999 die bisherigen Leis-
tungen der medizinischen Behandlungspflege(Stand 30.06.97) weiter, soweit sie nicht
vom behandelnden Arzt selbst erbracht werden ( § 43 Abs. 2 und 3 SGB Xl).

Die Leistungen der medizinischen Behandlungspflege werden im Rahmen der arztli-
chen Behandlung entsprechend der arztlichen Anordnung erbracht. Die arztliche An-
ordnung und die Durchflihrung sind in der Pflegedokumentation festzuhalten.

(6) Der pflegebedingte Mehraufwand in der Hauswirtschaft ist in der Aufteilung in § 6
Abs. 1 Satz 2 berlcksichtigt.

§2
Unterkunft und Verpflegung

(1) Zur Unterkunft und Verpflegung gehdren alle Leistungen, die den Aufenthalt des
Pflegebedurftigen in einer Pflegeeinrichtung erméglichen, soweit sie nicht denin § 1
genannten Leistungen , den Zusatzleistungen sowie den Aufwendungen fir Investitio-
nen nach § 82 Abs. 2 SGB Xl zuzuordnen sind. Dabei umfai3t die Verpflegung die im
Rahmen einer ausgewogenen und pflegegerechten Erndhrung notwendigen Getranke
und Speisen.

(2) Unterkunft und Verpflegung umfafit insbesondere:

— Ver- und Entsorgung;
hierzu zahlt z. B. die Versorgung mit bzw. Entsorgung von Wasser und Strom sowie
Abfall.

— Reinigung;
dies umfafBt die Reinigung des Wohnraumes und der Gemeinschaftsraume (Sicht-
reinigung, Unterhaltsreinigung, Grundreinigung) und der Ubrigen Raume.

— Wartung und Unterhaltung;
dies umfaBt die Wartung und Unterhaltung der Gebaude, Einrichtung und Ausstat-
tung, technischen Anlagen und AuBBenanlagen.

— Waéscheversorgung;
die Wascheversorgung umfaBt die Bereitstellung, Instandhaltung und Reinigung der
von der Einrichtung zur Verfigung gestellten Wasche sowie das maschinelle Wa-
schen und Blgeln und das Annahen eines Knopfes (an) der persénlichen Wasche
und Kleidung.

— Speise- und Getrankeversorgung;
dies umfaft die Zubereitung und die Bereitstellung von Speisen und Getranken ein-
schlieBlich notwendiger Diatverpflegung (s. Protokollnotiz 1).


https://30.06.97

— Gemeinschaftsveranstaltungen;
dies umfaBt den Aufwand flr Veranstaltungen zur Férderung des Gemeinschaftsle-
bens, nicht jedoch die Organisation zur Durchflihrung oder Teilnahme von/an Ge-
meinschaftsveranstaltungen (s. § 1).

§3

Zusatzleistungen

(1) Zusatzleistungen sind die Uber das Maf3 des Notwendigen gemaf §§ 1 bis 2 hin-
ausgehenden Leistungen der Pflege und Unterkunft und Verpflegung, die durch den
Pflegebedurftigen individuell wahlbar und mit ihm zu vereinbaren sind.

(2) Die von der Pflegeeinrichtung angebotenen Zusatzleistungen und die Leistungsbe-
dingungen sind den Landesverbanden der Pflegekassen und den zustandigen Tragern
der Sozialhilfe vorab mitzuteilen.

Die Pflegeeinrichtung hat sicherzustellen, daf3 die Zusatzleistungen die notwendigen
Leistungen der Kurzzeitpflege sowie ggf. der vollstationaren Pflege nicht beeintrachti-
gen.

§4

Formen der Hilfe
(1) Gegenstand der Unterstiitzung ist die Hilfe,

— die der Pflegebedurftige braucht, um seine Fahigkeiten bei den Aktivitaten des
taglichen Lebens zu erhalten oder diese Fahigkeiten (wieder) zu erlernen, damit
er ein mdglichst eigenstandiges Leben fihren kann,

— die der Pflegebedurftige bei den Aktivitaten bendtigt, die er nicht oder nur noch
teilweise selber erledigen kann.

Dabei soll die Hilfe auch zur richtigen Nutzung der dem Pflegebedrftigen Uberlassenen
Pflegehilfsmittel anleiten. Diese Hilfe ersetzt nicht die Unterweisung durch den Pflege-
hilfsmittellieferanten im Gebrauch des Pflegehilfsmittels. Zur Unterstiitzung gehéren
ferner solche Tatigkeiten der Pflegekraft, durch die notwendige MaBnahmen so gestitzt
werden, daf3 bereits erreichte Eigenstandigkeit gesichert wird oder lebenserhaltende
Funktionen aufrechterhalten werden.

(2) Bei der vollstdndigen Ubernahme der Verrichtungen handelt es sich um die unmit-
telbare Erledigung der Verrichtungen des taglichen Lebens durch die Pflegekraft. Eine
teilweise Ubernahme bedeutet, daf3 die Pflegekraft die Durchfihrung von Einzelhand-
lungen im Ablauf der Aktivitaten des taglichen Lebens gewahrleisten muB3.

(3) Beaufsichtigung und Anleitung zielen darauf ab, daf3 die taglichen Verrichtungen in
sinnvoller Weise vom Pflegebedurftigen selbst durchgefihrt und Eigen- oder Fremdge-
fahrdungen, z. B. durch unsachgemaBen Umgang mit Strom, Wasser oder offenem



Feuer, vermieden werden. Zur Anleitung gehdért auch die Férderung der kérperlichen,
psychischen und geistigen Fahigkeiten zur selbstandigen Auslbung der Verrichtungen
des taglichen Lebens. Beaufsichtigung und/oder Anleitung kommen insbesondere bei
psychisch Kranken sowie geistig und/oder seelisch Behinderten in Betracht.

(4) Therapieinhalte und Anregungen von anderen an der Betreuung des Pflegebedurtfti-
gen Beteiligten, z. B. Arzte und Physiotherapeuten, sind bei der Durchfiihrung der Pfle-
ge angemessen zu bertcksichtigen.

§5

Pflegehilfsmittel und technische Hilfen

Zum Erhalt und zur Férderung einer selbstandigen Lebensfihrung sowie zur Erleichte-
rung der Pflege und Linderung der Beschwerden des Pflegebedurftigen sind Pflege-
hilfsmittel gezielt einzusetzen und zu ihrem Gebrauch ist anzuleiten. Stellt die Pflege-
kraft bei der Pflege fest, dal3 Pflegehilfsmittel oder technische Hilfen erforderlich sind,
veranlafBt sie die notwendigen Schritte. Bei der Auswahl sonstiger geeigneter Hilfsmittel
ist der Pflegebediirftige zu beraten.

§6
Abgrenzung der allgemeinen Pflegeleistungen von Unterkunft und
Verpflegung sowie Zusatzleistungen

(1) Zu den allgemeinen Pflegeleistungen gehdéren die in § 1 aufgeflhrten Hilfen. Wei-
terhin ist zu den Leistungen nach Satz 1 der ausschlieBlich mit den allgemeinen Pflege-
leistungen und der Unterkunft und Verpflegung im Zusammenhang stehende Aufwand
zu 50 % zuzurechnen, soweit er entsteht in den Bereichen

— Betriebsverwaltung,

— Steuern, Abgaben, Versicherung,
— Energieaufwand,

— Wasserver- und -entsorgung,

— Abfallentsorgung,

— Wascheversorgung,

— Geb&udereinigung.

(2) Zur Unterkunft und Verpflegung gehdren die in § 2 genannten Leistungen. Vom
Aufwand nach Abs. 1 Satz 2 ist 50 % dem Bereich Unterkunft und Verpflegung zuzu-
ordnen.

(3) Der den Leistungen nach §§ 1 und 2 zuzurechnende Aufwand darf keinen Anteil fir
Zusatzleistungen enthalten. Zusatzleistungen sind ausschlieBlich individuell vom Pfle-



gebedurftigen wahlbare zusatzliche Leistungen sowie die Leistungen, die Gber die all-
gemein Ublichen Leistungen fir Unterkunft und Verpflegung hinausgehen. Sie sind zwi-
schen dem Pflegebedurftigen und der Pflegeeinrichtung schriftlich zu vereinbaren.



Abschnitt Il

- Allgemeine Bedingungen der Pflege einschl. der Kostenlibernahme,
der Abrechnung der Entgelte und der hierzu erforderlichen
Bescheinigungen und Berichte -

gemaB § 75 Abs. 2 Nr. 2 SGB XI

§7
Bewilligung der Leistung und Wahl der Pflegeeinrichtung

(1) Versicherte erhalten die Leistungen der Pflegeversicherung auf Antrag bei der zu-
standigen Pflegekasse. Grundlage flr die Leistung der Kurzzeitpflege zu Lasten der
Pflegekasse ist die schriftliche Mitteilung der Pflegekasse tber die Erflillung der Vo-
raussetzungen des Anspruchs auf Kurzzeitpflege sowie Gber die Zuordnung zu einer
Pflegestufe/-klasse (s. Protokollnotiz 2).

(2) Die Pflegeeinrichtung unterrichtet unverztglich die zustéandige Pflegekasse, soweit
erforderlich auch den zustandigen Sozialhilfetrager, Gber den Einzug und den Auszug
des Pflegebedurftigen. Der Pflegebedurftige informiert unverziglich die Pflegeeinrich-
tung Uber die Leistungszustandigkeit der Pflegekasse und ggf. des Sozialhilfetragers.
Im Ausnahmefall (auf Anfrage der Pflegeeinrichtung) informieren die zustandige Pfle-
gekasse und ggf. der Sozialhilfetrager die Pflegeeinrichtung unverzlglich Uber ihre
Leistungszustandigkeit.

(3) Zur Ermittlung des Hilfebedarfs des Pflegebedurftigen ist geman der Vereinbarung
nach § 80 SGB XI zu verfahren. Dabei sind in der Pflegeeinrichtung die Méglichkeiten
der aktivierenden Pflege und die beim Pflegebediirftigen vorhandenen Ressourcen und
Probleme zur Einbeziehung in den Pflegeprozel3 herauszuarbeiten. Weiterhin ist unter
Einbeziehung der Angehdrigen sowie ggf. behandelnder Institutionen die hausliche
Pflege und die Kurzzeitpflege sinnvoll aufeinander abzustimmen. Angemessene Wiin-
sche des Pflegebedurftigen sind zu bertcksichtigen.

(4) Die Pflegekasse weist im Rahmen ihrer Auskunfts- und Beratungspflichten den Ver-
sicherten auf evtl. weitergehende Leistungspflichten, u. a. des Tragers der Sozialhilfe,
hin. Sofern der Versicherte zustimmt, gibt die Pflegekasse dem Trager der Sozialhilfe
unverzlglich von dem Leistungsantrag Kenntnis.

(5) Der Pflegebedirftige ist in der Wahl der Pflegeeinrichtung frei.

(6) Die Regelungen des Sozialhilfetragers bleiben unberthrt.
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§8

Heimvertrag

(1) Die Pflegeeinrichtung schlie3t mit dem Pflegebediirftigen einen Heimvertrag gem.
§§ 4ff. Heimgesetz. Der Heimvertrag gewahrleistet, daB die in den Vertragen und Emp-
fehlungen nach dem siebten und achten Kapitel des SGB Xl zur Umsetzung des Si-
cherstellungsauftrages der Pflegekassen nach § 69 SGB Xl getroffenen Regelungen
nicht eingeschrankt werden.

(2) Im Heimvertrag sind die Einzelheiten der Leistungserbringung (einzelne Leistungs-
arten und die dazu vereinbarten Entgelte) aufzunehmen. Die Vorschriften des SGB Xl
und der hierzu abgeschlossenen Vereinbarungen sowie die Entscheidungen der Pfle-
gekasse sind dem Vertrag zugrunde zu legen. In den Vereinbarungen ist den besonde-
ren Schutzbedirfnissen der Pflegebediirftigen Rechnung zu tragen.

(3) Die Pflegeeinrichtung legt den Landesverbanden der Pflegekassen die Muster ihrer
Heimvertrage nach Abs.1 vor.

§9

Organisatorische Voraussetzungen

(1) Kurzzeitpflege kann in selbstéandig wirtschaftenden Einrichtungen mit eigener Zulas-
sung als Kurzzeitpflegeeinrichtungen oder in vollstationaren Pflegeeinrichtungen er-
bracht werden. Uber selbstandig wirtschaftende Einrichtungen (Kurzzeitpflegeeinrich-
tungen) schlieBt deren Trager mit den Landesverbanden der Pflegekassen und dem
Sozialhilfetrager einen Versorgungsvertrag ab. In diesem wird u.a. die Platzzahl und die
raumliche Lage der ausschlieBlich fiir Kurzzeitpflege genutzten Platze festgehalten.
Uber die Kurzzeitpflege in vollstationaren Pflegeeinrichtungen wird kein gesonderter
Versorgungsvertrag geschlossen.

(2) Die Pflegeeinrichtung hat folgende organisatorische Voraussetzungen zu erfillen:

a) die Anzeige der Aufnahme der Tatigkeit bei den zustandigen Behdérden,

b) die Mitgliedschaft in der zustandigen Berufsgenossenschatft,

c) die ausreichende Versicherung Uber eine Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung
fir Personen-, Sach- und Vermégensschaden,

d) polizeiliche Fihrungszeugnisse fir die verantwortlichen Pflegefachkrafte.

(3) Die Landesverbande der Pflegekassen sind berechtigt, sich nach vorheriger, be-
griindeter Anmeldung und Abstimmung mit dem Einrichtungstrager vor Ort in der Ein-
richtung oder mit Hilfe schriftlicher Unterlagen, die von der Einrichtung zur Verfligung
gestellt werden, davon zu Uberzeugen, daf3 die Zulassungsvoraussetzungen erfillt
sind. Zwischen Uberprifungen der gleichen Einrichtung sind angemessene Abstande
einzuhalten.

(4) Weitere organisatorische oder rdumliche Voraussetzungen sind ggf. auf der Grund-

lage zukiinftiger bundesgesetzlicher Verordnungen gemaf § 1 Abs. 1a Heimgesetz zu
erbringen.
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§ 10
QualitatsmaBstibe

Die von der Pflegeeinrichtung zu erbringenden Pflegeleistungen sind auf der Grundlage
der Grundsatze und MaBstabe fir die Qualitat und Qualitatssicherung einschl. des Ver-
fahrens zur Durchfihrung von Qualitatsprifungen nach § 80 SGB Xl in der Kurzzeit-
pflege zu erbringen.

§ 11
Leistungsfahigkeit

(1) Die Pflegeeinrichtung ist verpflichtet, die Pflegebedurftigen, die die Leistungen die-
ser Einrichtung in Anspruch nehmen wollen, entsprechend dem Versorgungsauftrag zu
versorgen. Einrichtungen der Kurzzeitpflege erbringen entsprechend dem individuellen
Pflegebedarf Leistungen bei Tag und Nacht einschlieBlich an Sonn- und Feiertagen.
Die Verpflichtung nach Satz 1 besteht nicht, wenn entsprechend dem Versorgungsauf-
trag die Leistungskapazitat der Einrichtung erschdpft ist oder die besondere - von der
Einrichtung betreute - Zielgruppe einer Aufnahme entgegensteht.

(2) Pflegeeinrichtungen, die Leistungen nach diesem Vertrag in Kooperation mit ande-

ren Einrichtungen erbringen, schlieBen mit ihrem Kooperationspartner einen Kooperati-
onsvertrag ab. Kooperationsvertrage, die sich auf Pflegeleistungen nach Abschnitt | be-
ziehen, sind den Landesverbanden der Pflegekassen unverzliglich vorzulegen; Rechte
und Pflichten im Rahmen der Vergitungsverhandlungen bleiben davon unberlhrt.

(3) Die fachliche Verantwortung fir die Leistungserbringung des Kooperationspartners
tragt gegentber den Pflegebedurftigen und den Kostentragern die beauftragende Pfle-
geeinrichtung.

§12
Mitteilungen

Die Pflegeeinrichtung teilt im Einvernehmen mit dem Pflegebedirftigen der zustandigen
Pflegekasse mit, wenn ihrer Einschatzung nach

MaBnahmen der Prévention angezeigt erscheinen,

die Einleitung medizinischer RehabilitationsmaBnahmen erforderlich ist,
der/die Pflegezustand/-situation des Pflegebediirftigen sich verandert
(Wechsel der Pflegestufe/ Pflegeklasse),

der Einsatz von Pflegehilfsmitteln notwendig ist.

§13
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Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit

Die Leistungen der Pflegeeinrichtung missen wirksam und wirtschaftlich sein. Leistun-
gen, die diese Voraussetzungen nicht erfillen sowie das Maf des Notwendigen Uber-
steigen, kénnen Pflegebedurftige nicht beanspruchen und die Pflegeeinrichtung nicht
zu Lasten der Pflegeversicherung bewirken. Zusatzleistungen bleiben unberihrt.

§14
Dokumentation der Pflege

(1) Die Pflegeeinrichtung hat auf der Grundlage der Qualitatsvereinbarung nach § 80
SGB Xl ein geeignetes Pflegedokumentationssystem vorzuhalten. Die Pflegedokumen-
tation ist sachgerecht und kontinuierlich zu fihren und beinhaltet mindestens:

die Pflegeanamnese,
die Pflegeplanung,
den Pflegebericht,
Angaben Uber den Einsatz von Pflegehilfsmitteln,
Angaben Uber durchgefiihrte Pflegeleistungen
(Leistungsnachweis:
e Versichertennummer des Pflegebedurftigen,
¢ Name des Pflegebedurftigen,
¢ die Pflegeklasse/Pflegestufe des Pflegebedurftigen
¢ Art und Menge der Leistung
e Tagesdatum der Leistungserbringung).

Aus den Unterlagen der Pflegedokumentation muf3 jederzeit der aktuelle Verlauf und
Stand des Pflegeprozesses ablesbar sein.

(2) Die von der Pflegeeinrichtung erbrachten Leistungen sind taglich im Leistungs-
nachweis zu erfassen und von der Pflegekraft zu bestatigen.

(3) Der Trager der Pflegeeinrichtung hat Aufzeichnungen nach Abs. 1 und 2 finf Jahre
nach Ablauf des Kalenderjahres der Leistungserbringung aufzubewahren.
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§ 15
Abrechnungsverfahren und Zahlungsweise

(1) Zur Abrechnung von Leistungen nach den §§ 1 und 2 mit den Kostentragern ist die
Pflegeeinrichtung berechtigt, die der Versicherte flr die Durchfliihrung der Pflege aus-
gewahlt hat. Bezieht die Pflegeeinrichtung Kooperationspartner in die Durchfihrung der
Pflege ein, kdnnen deren Leistungen nur Gber die zugelassene Pflegeeinrichtung abge-
rechnet werden.

(2) Die Pflegeeinrichtung ist verpflichtet,

a) inden Abrechnungsunterlagen den Zeitraum der Abrechnung, die Pflegetage,
ggf. Grund und Dauer der Abwesenheit und den Pflegesatz aufzuzeichnen.

b) in den Abrechnungen ihr bundeseinheitliches Kennzeichen gemaf § 103
Abs. 1 SGB XI einzutragen sowie

c) die Versichertennummer des Pflegebedirftigen geman § 101 SGB Xl sowie
seine Pflegeklasse anzugeben.

(3) Die Kostentrager kénnen zur stichproben- und fallweisen Uberpriifung der Abrech-
nungsunterlagen Einsicht in die Pflegedokumentation verlangen. Die §§ 79 und 80 SGB
Xl bleiben unberihrt.

Auf Verlangen der Pflegekasse ist der Leistungsnachweis nach § 14 Uber die erbrach-
ten Pflegeleistungen mit der Abrechnung einzureichen.

(4) Zuzahlungen zu den Vertragsleistungen durfen durch die Pflegeeinrichtung vom
Pflegebedurftigen weder gefordert noch angenommen werden. § 82 Abs. 3 und 4
SGB Xl bleiben unberlhrt.

(5) Die Abrechnung der Pflegeleistungen erfolgt nach Abschluf3 der Kurzzeitpflege. Die
Rechnungen sind bei der Pflegekasse oder einer von ihr benannten Abrechnungsstelle
einzureichen. Die Bezahlung der Rechnung erfolgt spatestens innerhalb von 13 Arbeits-
tagen nach Eingang bei der Pflegekasse oder der von der Pflegekasse benannten Ab-
rechnungsstelle, unabhangig von spater erhobenen Beanstandungen. Bei Zahlung
durch Uberweisung gilt die Frist als gewahrt, wenn der Auftrag innerhalb dieser Frist
dem Geldinstitut erteilt wurde. Sollten Rechnungen spéter als 12 Monate nach Leis-
tungserbringung eingereicht werden, kann die Pflegekasse die Bezahlung verweigern.

(6) Ubertragt die Pflegeeinrichtung die Abrechnung einer Abrechnungsstelle, so hat sie
die Pflegekasse und die zustandige Sozialdienststelle unverziglich schriftlich zu infor-
mieren. Der Pflegekasse ist der Beginn und das Ende der Abrechnung und der Name
der beauftragten Abrechnungsstelle mitzuteilen. Es ist eine Erklarung der Pflegeeinrich-
tung beizufliigen, dal3 die Zahlung der Pflegekasse an die beauftragte Abrechnungsstel-
le mit schuldbefreiender Wirkung erfolgt. Die Pflegeeinrichtung ist verpflichtet, selbst
dafir zu sorgen, daf3 mit dem der Pflegekasse mitgeteilten Ende der Abrechnung keine
diesen Zeitpunkt tberschreitende Inkassovollmacht oder Abtretungserklarung zuguns-
ten der Pflegekasse gemeldeten Abrechnungsstelle mehr besteht.
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(7) Sofern die Rechnungslegung einer Abrechnungsstelle geman Abs. 6 Ubertragen
werden soll, ist der Auftragnehmer unter besonderer Berticksichtigung der von ihm ge-
troffenen technischen und organisatorischen MaBnahmen zur Sicherstellung der Maf3-
gaben dieses Vertrages und des § 6 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz durch den Leis-
tungserbringer auszuwéhlen. Die getroffene Vereinbarung Uber Datenschutz und Da-
tensicherung beim Auftragnehmer (Abrechnungsstelle) ist der Pflegekasse vorzulegen.

(8) Wurden Leistungen entgegen geltendem Recht bzw. der vertraglichen Grundlagen
erbracht oder tatsachlich nicht erbrachte Leistungen mit den Kostentragern abgerech-
net, kann dies die Klindigung des Versorgungsvertrages nach sich ziehen. Der Trager
der Pflegeeinrichtung ist verpflichtet, den von ihm zu vertretenden Schaden zu erset-
zen.

(9) Die von den Spitzenverbanden der Pflegekassen im Einvernehmen mit den Ver-
banden der Leistungserbringer festgelegten Verfahren ber Form und Inhalt der Ab-
rechnungsunterlagen sowie die Einzelheiten des Datentrageraustausches geman § 105
Abs. 2 SGB Xl sind Teil dieses Vertrages (siehe Protokollnotiz 3).

§ 16
Beanstandungen

Beanstandungen mussen innerhalb von sechs Monaten nach Rechnungseingang er-
hoben werden.

§17
Datenschutz

Die Versicherten- und Leistungsdaten der vertraglich erbrachten Pflegeleistungen dir-
fen nur im Rahmen der in § 104 SGB XI genannten Zwecke verarbeitet und genutzt
werden. Die Pflegeeinrichtung verpflichtet sich, den Schutz der personenbezogenen
Daten sicherzustellen. Die Pflegeeinrichtung unterliegt hinsichtlich der Person des Pfle-
gebedurftigen der Schweigepflicht, ausgenommen hiervon sind Angaben gegenlber
der leistungspflichtigen Pflegekasse, dem Sozialhilfetrager und dem Medizinischen
Dienst der Krankenversicherung, soweit sie zur Erflllung der gesetzlichen Aufgaben er-
forderlich sind. Die Pflegeeinrichtung hat ihre Mitarbeiter zur Beachtung der Schweige-
pflicht sowie der Datenschutzbestimmungen zu verpflichten. Die §§ 35, 37 SGB | sowie
§§ 67-85 SGB X bleiben unberthrt.
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Abschnitt Il

- MaBstabe und Grundsatze fiur eine wirtschaftliche
und leistungsbezogene,
am Versorgungsauftrag orientierte personelle Ausstattung
der Pflegeeinrichtungen -

nach § 75 Abs. 2 Nr. 3 SGB XI

§18
Sicherstellung der Leistungen,
Qualifikation des Personals

(1) Die personelle Ausstattung der Pflegeeinrichtungen muf3 den gesetzlichen Rege-
lungen gendgen und eine bedarfsgerechte, gleichmafige sowie fachlich qualifizierte,
dem allgemein anerkannten Stand der medizinisch-pflegerischen Erkenntnisse ent-
sprechende Pflege der Pflegebedirftigen auf der Grundlage der Qualitatsvereinbarung
nach § 80 SGB XI gewéhrleisten.

(2) Der Trager der Pflegeeinrichtung regelt im Rahmen seiner Organisationsgewalt die
Verantwortungsbereiche und sorgt fir eine sachgerechte Aufbau- und Ablauforganisa-
tion. Der Anteil der Pflegeleistungen, der durch geringfligig Beschéftigte erbracht wird,
sollte dabei 20 % mdglichst nicht Gbersteigen.

(3) Die Bereitstellung und fachliche Qualifikation des Personals richten sich nach den
Regelungen der Qualitatsvereinbarung geman § 80 SGB XI. Beim Einsatz des Perso-

nals sind

— die Fahigkeiten der Pflegebediirftigen zur selbstandigen Durchflihrung der Aktivita-
ten des taglichen Lebens,

— die Notwendigkeit zur Unterstiitzung, zur teilweisen oder vollstdndigen Ubernahme
oder zur Beaufsichtigung bei der Durchfihrung der Aktivitaten des taglichen Lebens
sowie

— die Risikopotentiale bei den Pflegebedurftigen

zu bericksichtigen.

Beim Einsatz von Pflegehilfskraften ist zudem sicherzustellen, dal3 Pflegefachkréafte die

fachliche Uberpriifung des Pflegebedarfs, die Anleitung der Hilfskrafte und die Kontrolle
der geleisteten Arbeit gewéhrleisten.
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(4) Der Trager der Pflegeeinrichtung weist den Landesverbanden der Pflegekassen die
fachliche Qualifikation der verantwortlichen Pflegefachkraft und ihrer Stellvertretung
nach.

(5) Die Landesverbande der Pflegekassen sind berechtigt, sich nach vorheriger, begrin-
deter Anmeldung und Abstimmung mit dem Einrichtungstrager vor Ort in der Einrichtung
oder mit Hilfe schriftlicher Unterlagen, die von der Einrichtung zur Verfigung gestellt
werden, davon zu Gberzeugen, daB die personelle Ausstattung der Qualitatsvereinba-
rung nach § 80 SGB Xl entspricht. Zwischen Uberprifungen der gleichen Einrichtung
sind angemessene Abstande einzuhalten.

(6) Anderungen des Hilfeangebots der Pflegeeinrichtung sind den Pflegekassen mitzutei-
len.

§19
Arbeitshilfen

Die Pflegeeinrichtung hat ihren Mitarbeitern im erforderlichen Umfang Arbeitshilfen be-

reitzustellen, um eine qualifizierte, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der
Pflegebedirftigen zu gewahrleisten.

§ 20
Nachweis des Personaleinsatzes

Die Dienstplane sind bewohnerorientiert aufzustellen und nachvollziehbar zu doku-
mentieren. Bei der Dienstplanung des Personals sind

— die Arbeitszeit des Personals unter Beriicksichtigung von Zeiten far Fortbildung und
Teambesprechungen sowie die Ausfallzeiten, insbesondere durch Krankheit und
Urlaub,

— die Zeiten, die fur die Versorgung der Pflegebedurftigen im Einzelfall einschlieBlich
der dazu gehérenden MaBnahmen erforderlich sind,

— die im Rahmen der Kooperation auf regionaler Ebene im Sinne des § 8 SGB Xl
wahrzunehmenden Aufgaben der Pflegeeinrichtung,

— leitende, administrative und organisatorische Aufgaben

angemessen zu bertcksichtigen.
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Abschnitt IV

- Uberpriifung der Notwendigkeit
und Dauer der Pflege -

nach § 75 Abs. 2 Nr. 4 SGB XI

§ 21
Prifung durch die Pflegekassen

(1) Der Pflegekasse obliegt die Uberpriifung der leistungsrechtlichen Voraussetzungen
der Pflegebedurftigkeit. Besteht aus Sicht der Pflegekasse in Einzelféllen Anlai3, die
Notwendigkeit und Dauer der Pflege zu Gberprifen, so kann die Pflegekasse vor Beauf-
tragung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung unter Angabe des Uber-
prifungsanlasses eine kurze Stellungnahme der Pflegeeinrichtung zur Frage der Pfle-
gesituation des Pflegebedurftigen unter Einwilligung des Pflegebedurftigen anfordern.

(2) Die Uberpriifung der sozialhilferechtlichen Leistungsvoraussetzungen bleibt unbe-
rahrt.

§ 22
Prifung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung

(1) Zur Uberpriifung der Pflegebediirftigkeit ist der Medizinische Dienst der Kranken-
versicherung berechtigt, Auskinfte und Unterlagen Uber Art, Umfang und Dauer der Hil-
febedurftigkeit sowie Uber Pflegeziele und PflegemaBnahmen mit Einwilligung des Ver-
sicherten einzuholen. Die Uberprifung , zumindest die Untersuchung des Pflegebedirf-
tigen, sollte mit der Einwilligung des Versicherten in Gegenwart der betreuenden Pfle-
gefachkraft stattfinden. Die Pflegeeinrichtung stellt die Voraussetzungen daftir sicher.

(2) Bestehen aus Sicht des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Beden-
ken gegen den Fortbestand der leistungsrechtlichen Voraussetzungen bezlglich der
Notwendigkeit und Dauer der Pflege, so sollten diese gegenlber dem Pflegebedrfti-
gen und/oder seiner Vertrauensperson sowie der verantwortlichen Pflegefachkraft bzw.
dem Trager der Pflegeeinrichtung dargelegt und mit diesen erdrtert werden.

§23
Information

(1) Die Pflegeeinrichtung wird (iber das Ergebnis der Uberpriifung nach § 21 und die
daraus resultierende Entscheidung der Pflegekasse informiert.

(2) Sofern sich nach Einschatzung der Pflegeeinrichtung die Pflegebedurftigkeit des be-

treuten Versicherten geandert hat (insbesondere hinsichtlich der Stufe der Pflegebe-
durftigkeit / Pflegeklasse) und/oder aus sonstigen Griinden eine Anderung der bisher
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gewahrten Versorgungsleistungen notwendig erscheint, weist sie im Einvernehmen mit
dem Pflegebedurftigen die Pflegekasse darauf hin. Die Pflegekasse leitet dann umge-
hend eine Prifung nach § 18 SGB Xl ein.
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Abschnitt V

- Pflegevergltung bei voriibergehender Abwesenheit -

nach § 75 Abs. 2 Nr. 5 SGB XI

§ 24
Abwesenheitsvergutung

(1) Eine Abwesenheitsvergitung kann nur bei Bewohnern in Kurzzeitpflegeein-
richtungen mit eigenem Versorgungsvertrag in Rechnung gestellt werden.

(2) Soweit der Aufenthalt des Pflegebedirftigen aufgrund eines Krankenhausauf-
enthaltes unterbrochen wird, wird im Falle einer vereinbarten Aufenthaltsdauer
von bis zu 14 Tagen eine Abwesenheitsverglitung in Héhe des vollen Heiment-
geltes flr langstens zwei Tage gezahlt. Bei einer vereinbarten Aufenthaltsdauer
von bis zu 28 Tagen wird langstens drei Tage eine Abwesenheitsvergitung in
Hohe des vollen Heimentgeltes gezahlt.

20



Abschnitt VI

- Zugang des Medizinischen Dienstes
und sonstiger von den Pflegekassen beauftragter Prifer
zu den Pflegeeinrichtungen -

nach § 75 Abs. 2 Nr. 6 SGB XI

§ 25
Zugang

Zur Uberpriifung der Erfiillung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtung der
Pflegeeinrichtung ist dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung oder einem
sonstigen von den Pflegekassen beauftragten Prifer nach vorheriger Terminvereinba-
rung der Zugang zu der Pflegeeinrichtung zu gewahren. Soweit die Rdume einem
Hausrecht der Bewohner unterliegen, bedarf der Zugang ihrer vorherigen Zustimmung.
Die Pflegeeinrichtung kann von den zur Prifung berechtigten Personen die Vorlage ei-
ner entsprechenden Legitimation verlangen.

§ 26
Mitwirkung der Pflegeeinrichtung

Die Prafung findet in Gegenwart des oder der Leiter/in der Pflegeeinrichtung oder einer
von diesem/dieser beauftragten Person statt. Die Pflegeeinrichtung stellt die Voraus-
setzungen hierflr sicher.

21



Abschnitt VI

- Verfahrens- und Prifungsgrundsatze fiir Wirtschaftlichkeitsprifun-
gen einschl. der Verteilung der Priufungskosten -

nach § 75 Abs. 2 Nr. 7 SGB XI

§ 27
Voraussetzungen zur Durchfiihrung einer Wirtschaftlichkeitsprifung

(1) Die Landesverbande der Pflegekassen kénnen die Wirtschaftlichkeit und Wirksam-
keit der Pflegeleistungen durch Sachverstandige geman § 79 SGB Xl tberprifen las-
sen. Sofern Anhaltspunkte dafiir vorliegen, dal3 eine Pflegeeinrichtung die Anforderun-
gen zur Erbringung einer leistungsféhigen und wirtschaftlichen Versorgung nicht oder
nicht mehr erflllt, sind die Landesverbande der Pflegekassen zur Einleitung einer Wirt-
schaftlichkeitsprifung verpflichtet.

(2) Der Trager der Pflegeeinrichtung ist vor Bestellung des Sachverstandigen unter An-
gabe der Grinde der Prifung zu héren.

§ 28
Bestellung und Beauftragung des Sachverstandigen

(1) Die Landesverbande der Pflegekassen bestellen den Sachverstandigen im Einver-
nehmen mit dem Trager der Pflegeeinrichtung bzw. dem Verband, dem der Trager an-
gehoért. Kommt innerhalb einer Frist von 10 Werktagen nach Anhérung geman § 26
Abs. 2 keine Einigung zustande, kdnnen die Landesverbande der Pflegekassen den
Sachverstandigen alleine bestellen.

(2) Der Auftrag ist gegenliber dem Sachverstéandigen im Einvernehmen mit dem Trager
der Pflegeeinrichtung bzw. dem Verband, dem der Trager der Pflegeeinrichtung ange-
hort, schriftlich zu erteilen. Sofern Abs. 1 Satz 2 Anwendung findet, ist der Auftrag von
den Landesverbanden der Pflegekassen zu erteilen. Im Auftrag sind das Prifungsziel,
der Prifungsgegenstand (vgl. § 29) und der Prifungszeitraum zu konkretisieren.

(3) Der Sachverstandige muf3 gewahrleisten, dal3 die Prifungsabwicklung eine hinrei-
chend grindliche Aufklarung der prifungsrelevanten Sachverhalte zur Abgabe eines

sicheren Urteils erméglicht. Die Erteilung von Unterauftragen bedarf der Zustimmung

der Auftraggeber.

(4) Ist der Sozialhilfetrager Kostentrager in der zu Uberprifenden Einrichtung, wird er

von den Landesverbanden der Pflegekassen Uber die Einleitung einer Prifung unter-
richtet.
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§29
Prifungsziel, Priafungsgegenstand

(1) Prafungsziel ist die Klarung der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der Pflegeleis-
tungen.

(2) Gegenstand der Prifungen sind die Sachverhalte, bei denen Anhaltspunkte hin-
sichtlich eines VerstoBes gegen die Anforderungen des § 72 Abs. 3 Satz 1 SGB Xl be-
stehen.

(3) Der Prifungsauftrag kann sich auf Teile eines Prifungsgegenstandes, auf einen
Prifungsgegenstand oder auf mehrere Prifungsgegenstéande erstrecken; er kann sich
ferner auf Teile der Pflegeeinrichtung oder auf die Pflegeeinrichtung insgesamt bezie-
hen.

§ 30
Abwicklung der Prifung

(1) Ausgangspunkt der Prifung ist der im Versorgungsvertrag beschriebene Versor-
gungsauftrag der Pflegeeinrichtung.

(2) Der Trager der Pflegeeinrichtung hat dem Sachverstandigen die fir die Prifung er-
forderlichen Unterlagen vorzulegen. Einzelheiten zur Abwicklung der Prifung sind zwi-
schen dem Sachverstéandigen und dem Trager der Pflegeeinrichtung abzusprechen.
Zur notwendigen Einbeziehung der Pflegebedurftigen in die Prifung ist deren Einver-
standnis einzuholen.

(3) Der Trager der Pflegeeinrichtung benennt dem Sachverstandigen fiir die zu prifen-
den Bereiche Personen, die ihm und seinem Beauftragten auf Verlangen die fir die
Prifung notwendigen Unterlagen vorlegen und Ausklnfte erteilen.

(4) Die an der Prufung Beteiligten sind nach MaBgabe der gesetzlichen Bestimmungen
zur Verschwiegenheit verpflichtet und haben die Datenschutzbestimmungen einzuhal-
ten.

(5) Vor Abschluf3 der Prifung findet grundsatzlich ein AbschluBgesprach zwischen dem

Trager der Pflegeeinrichtung, ggf. dem Verband, dem der Trager der Pflegeeinrichtung
angehért, dem Sachverstandigen und den Landesverbanden der Pflegekassen statt.
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§ 31
Prafungsbericht

(1) Uber die durchgefiihrte Priifung ist ein Priifungsbericht zu erstellen. Dieser hat zu
beinhalten:

den Prifungsauftrag,

die Vorgehensweise bei der Prifung,

die Einzelergebnisse der Prifung bezogen auf die Prifungsgegenstande,
die Gesamtbeurteilung,

— die Empfehlungen zur Umsetzung der Prifungsfeststellungen.

Diese Empfehlungen schlieBen die kurz-, mittel- und langfristige Realisierung der Pri-
fungsergebnisse einschl. der Auswirkungen auf den Personal- und Sachaufwand sowie
auf das Leistungsgeschehen der Pflegeeinrichtung mit ein.

Unterschiedliche Auffassungen, die im AbschluBgesprach nicht ausgeraumt werden
konnten, sind im Prifungsbericht darzustellen.

(2) Der Prafungsbericht ist innerhalb der im Prifungsauftrag vereinbarten Frist nach
Abschlu3 der Prifung zu erstellen und den Landesverbé@nden der Pflegekassen sowie
dem Trager der Pflegeeinrichtung zuzuleiten.

(3) Ohne Zustimmung des Tragers der Pflegeeinrichtung darf der Prifungsbericht tGber
den Kreis der unmittelbar beteiligten und betroffenen Organisationen hinaus nicht an
Dritte weitergegeben werden (siehe Protokollnotiz 4).

§ 32
Prifungskosten

Die Kosten der Wirtschaftlichkeitsprifung tragen der Trager der Pflegeeinrichtung und
die Landesverbande der Pflegekassen, deren Versicherte die Pflegeeinrichtung ver-
sorgt, jeweils zur Hélfte. Dies ist bei den nachstmdglichen Vergitungsverhandlungen zu
berlicksichtigen. Soweit die Priifung gem. §27 Abs.1 Satz 1 durchgeflihrt wird und die
Landesverbande der Pflegekassen den Sachversténdigen allein bestellen (§28 Abs.1 ),
tragen sie die Kosten der Wirtschaftlichkeitsprifung.

§ 33
Prifungsergebnis

Das Prifergebnis ist in der nachsten Vergltungsvereinbarung zu bertcksichtigen.
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Abschnitt Vil
-SchluBvorschriften -

§ 34
Experimentierklausel

Den Vertragspartnern steht es frei, tber die vereinbarten Vertragsinhalte hinaus allein
oder gemeinsam weiterfihrende Aspekte z.B. der regionalen Zusammenarbeit, Vernet-
zung, Qualitatssicherung etc. zu prifen.

§ 35
Inkrafttreten, Kiindigung

(1) Der Rahmenvertrag tritt am ersten Tag nach Abschluf3 des Unterschriftenverfahrens
in Kraft.

(2) Der Rahmenvertrag ersetzt die Allgemeine Pflegesatzvereinbarung zwischen Sozi-
alhilfetrager und Pflegeeinrichtungen im Rahmen der Vereinbarung der Pflegeséatze
nach dem SGB XI.

(3) Er kann durch die Vertragspartner mit einer Frist von einem Jahr geklindigt werden.
FUr den Fall der abschnittsweisen Kiindigung gelten die Gbrigen Abschnitte des Vertra-
ges weiter.

(4) Die Vertragspartner verpflichten sich far den Fall der Kiindigung oder teilweisen
Kandigung unverzlglich in Verhandlungen Uber einen neuen Vertrag bzw. neue ein-
zelne Bestimmungen einzutreten.

(5) Nach Kindigung des Rahmenvertrages gelten die Bestimmungen bis zu einer Neu-
regelung weiter.

(6) Bei Anderungen der gemeinsamen Empfehlungen nach § 75 SGB XI, die auf die
Inhalte dieses Vertrages mit Ausnahme des Abschnitts V einwirken, nehmen die Ver-
tragspartner zeitnah Verhandlungen auf, um diesen Vertrag den Anderungen anzupas-
sen. In diesem Fall bedarf es zu einer Anderung dieses Vertrages keiner Kiindigung. Im
Falle der Nichteinigung kann die Schiedsstelle angerufen werden.
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Protokollnotizen

Allgemeine Protokollnotiz des Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V.

Bei Versicherten in der privaten Pflegeversicherung, bei denen geman § 23 Abs. 1 Satz
3 SGB Xl anstelle der Sachleistung die Kostenerstattung in gleicher H6he tritt, rechnet
die Pflegeeinrichtung, die der Versicherte mit der Durchfihrung der Pflege beauftragt
hat, die Pflegeleistungen mit dem Versicherten selbst ab.

Die Befugnisse, die der Vertrag dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen ein-

raumt, werden auch dem Arztlichen Dienst der privaten Pflegeversicherung eingeraumt.

Protokollnotiz 1 zu § 1 Abs. 3 Unterabschnitt ,,Hilfen bei der Erndhrung” und zu §
2 Abs. 2 funfter Spiegelstrich

Die Vertragsparteien stellen einvernehmlich fest, da3 elementare Diaten (z.B. Sonden-
ernahrung), soweit sie nach den Arzneimittelrichtlinien als Leistungen nach dem SGB V
Ubernommen werden, nicht Gber den Pflegesatz abgegolten werden.

Protokollnotiz 2 der Pflegekassen zu § 7 Abs. 1

Soweit im Rahmenvertrag von Pflegeklassen die Rede ist, entsprechen diese derzeit
nach Ansicht der Pflegekassen den Pflegestufen.

Protokollnotiz 3 des Sozialhilfetragers Hamburg zu § 15 Abs.9

Durch die im Rahmenvertrag gemaf § 15 Abs. 9 zwischen den Pflegekassen und den
Leistungserbringern getroffenen Regelungen wird der Sozialhilfetrdger Hamburg nicht
verpflichtet, in gleicher Weise zu verfahren.

Protokollnotiz 4 des Sozialhilfetragers Hamburg zu § 31 Abs. 3

Der Sozialhilfetrager ist der Auffassung, daf3 er in Fallen, in denen die geprifte Pflege-
einrichtung auch Leistungen beim Sozialhilfetrager in Rechnung stellt, zum ,Kreis der
unmittelbar beteiligten und betroffenen Organisationen® gehért, und somit ein berechtig-
tes Interesse am Erhalt des Prifungsberichtes geltend machen kann.
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Unterschriften zum Rahmenvertrag gem. § 75 SGB Xl Gber die kurzzeitpflegerische Versor-
gung vom

AOK Hamburg, zugleich fir die Bundesknappschaft,
Verwaltungsstelle Hannover den

BKK-Landesverband Nord, zugleich fiir die Pflegekasse fiir
den Gartenbau, in Wahrnehmung der Aufgabe eines Landes-

verbandes fur die Landwirtschaftliche Pflegeversicherung den
Innungskrankenkasse Hamburg den
See-Pflegekasse, Hamburg den

Verband der Angestellten-Krankenkassen e.V., Landes-

vertretung Hamburg den
Arbeiter-Ersatzkassenverband e.V., Landesver-

tretung Hamburg, den
Verband der privaten Krankenversicherungen e.V., den
Behorde fur Arbeit, Gesundheit und Soziales den
Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Hamburg e.V., den

Bundesverband privater Alten- und Pflegeheime und
sozialer Dienste e.V., Landesvertretung Hamburg, den

Caritasverband fir Hamburg e.V., den

Deutschen Paritatischen Wohlfahrtsverband, Landesver-
band Hamburg e.V., den

Deutschen Roten Kreuz, Landesverband Hamburg e.V., den

Diakonisches Werk Hamburg, Landesverband der Inne- den
ren Mission e.V.,

pflegen&wohnen den

27



	Lesezeichen strukturieren
	Rahmenvertrag ber die kurzzeitpflegerische Versorgung gem. § 75 SGB XI fr die Freie und Hansestadt Hamburg vom 6. Januar 1999 
	Präambel 
	§1 Inhalt der Pflegeleistungen, der sozialen Betreuung und der Behandlungspflege (allgemeine Pflegeleistungen) 
	Hilfen bei der Krperpflege 
	Hilfen bei der Ernährung 
	Hilfen bei der Mobilität 
	§2 Unterkunft und Verpflegung 
	§3 Zusatzleistungen 
	§4 Formen der Hilfe 
	§5 Pflegehilfsmittel und technische Hilfen 
	§6 Abgrenzung der allgemeinen Pflegeleistungen von Unterkunft und Verpflegung sowie Zusatzleistungen 
	§7 Bewilligung der Leistung und Wahl der Pflegeeinrichtung 
	§8 Heimvertrag 
	§9 Organisatorische Voraussetzungen 
	§ 10 Qualitätsmaßstäbe 
	§ 11 Leistungsfähigkeit 
	§ 12 Mitteilungen 
	Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 
	§ 14 Dokumentation der Pflege 
	§ 15 Abrechnungsverfahren und Zahlungsweise 
	§ 16 Beanstandungen 
	§ 17 Datenschutz 
	§ 18 Sicherstellung der Leistungen, Qualifikation des Personals 
	§19 Arbeitshilfen 
	§ 20 Nachweis des Personaleinsatzes 
	Abschnitt IV 
	§ 21 Prfung durch die Pflegekassen 
	§ 22 Prfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung 
	§23 Information 
	§ 24 Abwesenheitsvergtung 
	§ 25 Zugang 
	§ 26 Mitwirkung der Pflegeeinrichtung 
	§ 27 Voraussetzungen zur Durchfhrung einer Wirtschaftlichkeitsprfung 
	§ 28 Bestellung und Beauftragung des Sachverständigen 
	§ 29 Prfungsziel, Prfungsgegenstand 
	§ 30 Abwicklung der Prfung 
	§ 31 Prfungsbericht 
	§ 32 Prfungskosten 
	§ 34 Experimentierklausel 
	§ 35 Inkrafttreten, Kndigung 
	Protokollnotizen 
	des Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V. 




